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Zitat von plattyplus

Ich hätte ihn vor die Wahl gestellt:

„Du hast eine attestierte LRS, kannst also eine Schreibzeitverlängerung bekommen,
aber diese Sonderbehandlung wird dann selbstverständlich auf dem Abiturzeugnis
vermerkt. Oder du schreibst unter den normalen Bedingungen mit und es erscheint
entsprechend kein Vermerkt auf dem Zeugnis. So, jetzt kannst du bzw. deine Eltern
entscheiden.“

Das ist bei uns nicht als Option vorgesehen.

Zitat von SwinginPhone

Unser Dezernent ist da ziemlich ungnädig. Wenn in Unter- und Mittelstufe kein NTA für
eine LRS gewährt wurde, darf das nicht plötzlich in der Oberstufe passieren.

Tja, hängt vermutlich auch damit zusammen, wie viel Sorge vor einem Rechtsstreit
mitschwingt.
Ein Nichteinfordern eines Nachteilsausgleich kann meines Erachtens auch nicht ein
Ausschlusskriterium für die Zukunft sein.
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